
 

Pflichtfortbildung für Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung - durchgeführt vom Deutschen Steuerberaterinstitut e.V.  
thematische Anpassungen vorbehalten 

Ort Referenten Termin Kurzinhalt 
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Marion Gutheil  
Rechtsanwältin/Fachanwältin 
für Insolvenzrecht/Mediatorin/ 
Insolvenzverwalterin 
Mönning Feser + Partner  

Freitag  
24.04.2020 
13 – 19 Uhr 

Sanierung im Insolvenzverfahren: Nutzung der Mittel der 
Eigenverwaltung und des Insolvenzplans mit Ausblick auf 
den präventiven Restrukturierungsplan 
 Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung und dessen 

Besonderheiten im Vergleich zur Regelabwicklung 
 Darstellung der wesentlichen Unterschiede zwischen § 270 a 

InsO und dem Schutzschirmverfahren nach § 270 b InsO 
 Ablauf des Insolvenzplanverfahrens und Plangestaltung 
 Das deutsche Insolvenzplanverfahren zum Verständnis für 

einen Ausblick auf den präventiven Restrukturierungsplan  
 Mandatserhalt im Fall der Insolvenzantragstellung und 

Mandatsgewinn im (vorläufigen) Verfahren 
 Ausgewählte Fälle anhand aktueller Rechtsprechung 

RR Dipl.-Fw. Holger Busch  
Landesamt für Steuern 
Koblenz  

Samstag  
25.04.2020 
9 – 15 Uhr 

Aktuelle Rechtsprechung zum Insolvenzsteuerrecht 

 Umsatzsteuer in der Insolvenz 
 Einkommensteuer in der Insolvenz 
 Besondere Einzelthemen  

-  Masseunzulänglichkeit 
-  Insolvenzplanverfahren aus steuerlicher Sicht 
-  Steuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen 
-  Verwertung von beweglichem Vermögen 
-  Bestreiten / Feststellen von steuerlichen Forderungen 
-  Änderung von Steuerbescheiden im bzw. nach einem 
 Insolvenzverfahren 
-  Steuerliche Erklärungspflichten, Festsetzung, 
 Bekanntgabe, Erhebung 
- Haftung nach der AO 

  


